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Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben am 16. September das Vernehmlassungsverfahren zum neuen Gesetz über die bernischen Landeskirchen eröffnet. Ich erlaube mir, in diesem Rahmen Stellung zu nehmen. Der vorliegende Entwurf schwächt die Glaubens- und Gewissensfreiheit weiterhin sehr stark. Staat und Kirche gehören jetzt endlich konsequent getrennt!

In Ihrem Vorschlag werden strukturelle Verflechtungen von Staat und Kirche kaum aufgebrochen. Die bestehende und vorgeschlagene Finanzierung von Kirchen und Geistlichen ist weder zeitgemäss noch fair, einerseits gegenüber uns Konfessionslosen, anderseits gegenüber der grossen Mehrheit der kantonalen Steuerzahler, die die Angebote der Kirche gar nicht nutzen. Ausserdem wird in mehreren Artikeln einem zeitgemässen Schutz persönlicher Daten und der Daten von Schulkindern nicht Rechnung getragen.
Zum Gesetz über die bernischen Landeskirchen stelle ich deshalb folgende Anträge:
1. Staat und Kirche sind strukturell und finanziell strikt zu trennen.

2. Die Angebote der Landeskirchen sind grundsätzlich aus deren eigenen Mitteln zu finanzieren.

3. Wo der Staat das Erbringen sozialer Leistungen delegiert (bspw. Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote), sollen sich die Landeskirchen einem freien und offenen Wettbewerb stellen. 
Im Weiteren verweise ich auf die Stellungnahme der Freidenkenden Region Bern. Ich schliesse mich dieser Vernehmlassungsantwort  an, in welcher die oben erwähnten Anträge detailliert erläutert werden.
Für die Berücksichtigung dieser Anträge danke ich Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüssen,
